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4. Jahrgang. Nr. 40. 3. Okt. 1918

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

ver „Pädagogischen Blätter" 25. Jahrgang.

5ür die

Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Villenstr. 14

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule : :

vie Lehrerin — viicherkatalog

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule": Eberle L Rickenbach. Einsiedet n.

Inhalt: Kirchengebot und Schule. — Delegiertenversammlung. — Thurgauische Schulsynode. —
Sehr richtig! — Unter dem Drucke der Zeit. — Schulnachrichten. — Tanzbären-Pädagogik.

Beilage: Volksschule Nr. 19.

Kirchengebot
Es gibt nicht nur 5 Kirchengebote. Ne-

ben den 5 Kirchengeboten, die uns von der
Katechismuszeit her geläufig sind, gibt es
noch viele andere, die nicht im Katechismus
stehen.

Auf Pfingsten dieses Jahres ist das
neue kirchliche Gesetzbuch (evckex juris
canonici) in Kraft getreten. Dieses Gesetz-
buch ist eigentlich nichts anderes, als eine
Zusammenstellung verschiedenster Kirchen-
geböte, die im Laufe der Zeiten erlassen
wurden und noch heute in Geltung sind.

Die Kirchengebote sind selber wieder
nichts anderes als Ausführungsbe-
stimmungen zum positiv göttlichen Ge-
setze. Die Kirche als Hüterin der Offen-
barungswahrheiten, als Lehrerin und Hirtin
der Menschen und Völker hat das Recht
und die Pflicht, solche Ausführungsbestim-
mungen zu erlassen. „Mir ist alle Ge-
walt gegeben im Himmel und auf
Erden. Darum gehet hin und lehret
alle Völker und lehret sie alles
halten, was ich euch geboten habe."
(Matth. 28. 19, 20.)

Was lehrt, was befiehlt die Kirche über
die Schule?

Es kann nur gut sein, wenn wir Ka-
tholiken, wir Lehrer, wir Priester, wir
Laien, wir katholische Schulpolitiker unser
schulpolitisches Gewissen wieder einmal
orientieren am klaren Willen der Kirche,

und Schule.
wie er im Abschnitt „Über die Schulen"
im neuen Gesetzbuche der Kirche zum Aus-
druck kommt.

Diese Bestimmungen gehören auch in die
„Schweizer-Schule" hinein; wir geben da-
rum im folgenden die wichtigsten davon in
deutscher Uebersetzung wieder.

Can. 1372.
§ 1. Alle Gläubigen sind von Jugend

an so zu unterrichten, daß ihnen nicht
nur nichts gelehrt wird, was der
katholischen Religion und Sitten-
lehre widerspricht, sondern daß die
religiös-sittliche Unterweisung die
erste Stelle ßinnimt.

Z 2. Nicht nur die Eltern haben nach
Can. 1113 das Recht und die schwerste
Pflicht, für die christliche Erziehung ihrer
Kinder zu sorgen, sondern ebenso alle,
welche ihre Stelle vertreten.

Can. 1113 aber lautet:
Die Eltern sind strengstens dazu ver-

pflichtet, ihren Kindern nach Kräften sowohl
eine religiös-sittliche als auch eine

leibliche und bürgerliche Erziehung
zu geben und auch ihr zeitliches Fort-
kommen sicher zu stellen.

Can. 1373.
§ 1. In jeder Elementarschule ist

den Kindern ein ihrem Alter entsprechender

Religionsunterricht zu erteilen.
§ 2. Die Jugend, welche mittlere
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